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MUSTER: Beispiel Trikotwerbung

Ein Sportverein betreibt eine Jugendfußballabteilung (steuerbegünstigte Tätigkeit, da sie der Förderung des Sports dient). Um diese Abteilung zu finanzieren, verkauft der Verein Werbung auf den Trikots der Jugendmannschaften und an der Bande des Fußballfeldes.
Einnahmen aus Werbung
Der Verein erzielt Einnahmen durch Werbeverträge:
· Trikotwerbung: Ein lokales Unternehmen zahlt dem Verein 20.000 Euro im Jahr, damit sein Logo auf den Trikots der Jugendmannschaft erscheint.
· Bandenwerbung: Ein weiteres Unternehmen zahlt 30.000 Euro für die Platzierung einer Werbetafel auf dem Sportplatz.
Steuerliche Einordnung
Da diese Einnahmen keine direkte Förderung des Sports darstellen, fallen sie unter den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des Vereins. Insgesamt betragen die Werbeeinnahmen 50.000 Euro.
Pauschalierung der Steuer
Gemäß § 64 Abs. 6 AO kann der Verein seinen Gewinn aus diesen Einnahmen pauschal mit 15 % besteuern, sofern er die 45.000-Euro-Grenze überschreitet. Die Pauschalierung erfolgt unabhängig von den tatsächlich angefallenen Betriebsausgaben, wodurch der Verein sich den Aufwand der genauen Gewinnermittlung spart.
· Vereinfachte Steuerberechnung:
Gewinn = Einnahmen aus Werbung
= 50.000 €
Steuerbelastung: 50.000 € × 15 % = 7.500 €
Durch diese Pauschalregelung bleibt die steuerliche Belastung für den Verein überschaubar, und die Verwaltung wird deutlich vereinfacht.
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